
Nur auszufüllen, wenn über den Hausanschluss gefüllt 
wurde: 

 
  m³ x 2,80€ =  € 

Antrag auf Befreiung von der Abwassergebühr gem. § 27 
Entwässerungssatzung (EWS) bei der Befüllung eines 

Schwimmbades über den Hausanschluss 
 

 Erstantrag 
(Nachweis über die Füllmenge des Schwimmbades durch Betriebserlaubnis oder Rechnung liegt diesem 
Antrag bei) 

 Folgeantrag 
(Nachweis liegt der Stadt Reichelsheim bereits vor) 

 

Eidesstattliche Versicherung 
 

Vorname / Name: 
 

Straße / 
Hausnummer: 

 

PLZ / Wohnort: 
 

Telefon: 
 

Kassenzeichen: 
 

Grundstückslage: 
 

 
Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass das über unseren o. g. Hauswasseranschluss entnommene 
Frischwasser zur Schwimmbadbefüllung verwendet wird und auch bei Wasserwechsel n i c h t 
der Abwasseranlage der Stadt Reichelsheim zugeführt wird. 

 
Kontrollen durch Beschäftigte der Stadtverwaltung werden jederzeit zugelassen. 

 
Ich bin/wir sind darauf hingewiesen worden, dass der Missbrauch den Straftatbestand der 
Abgabenhinterziehung erfüllt und durch die Stadt Reichelsheim bei Bekanntwerden sofort zur 
Anzeige gebracht wird. 

 
Reichelsheim, den 

 
Abrechnungsjahr 20   

 
 

 

Unterschrift Grundstückseigentümer 
 
 
 
 

Bitte beachten: 
• Falls keine Betriebserlaubnis o. ä. vorliegt, ist die Anlage zu diesem Formular (inklusive 

Fotodokumentation) auszufüllen. Bei Sonderformen oder unklaren Fällen stellt der Bauhof 
gegen eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von 40,00 € die Abmaße / Füllmenge des 
Schwimmbades fest 

• Eine Befreiung von der Abwassergebühr erfolgt für eine Schwimmbadbefüllung maximal 

übersteigen, da ansonsten der Verwaltungsaufwand nicht gerechtfertigt ist. 

einmal jährlich. Die Erstattung erfolgt im Folgejahr nach der Abrechnung. 
•  Um eine Befreiung von der Abwassergebühr zu erhalten, muss die Füllmenge 3 m³ 

 
Formular zurück an Magistrat der Stadt Reichelsheim, Zum Rathaus 1, 61203 Reichelsheim oder 

per E-Mail an: Petersen@Stadt-Reichelsheim.de 
Bei Rückfragen Tel: 06035-1001-20 oder schicken Sie uns eine E-Mail. 

(Annahme bis 28.02. des Folgejahres!) 

mailto:Petersen@Stadt-Reichelsheim.de


Anlage zum Antrag auf Befreiung von der 
Abwassergebühr gem. § 27 Entwässerungssatzung 

(EWS) bei der Befüllung eines Schwimmbades über den 
Hausanschluss 

 
Eidesstattliche Versicherung 

 
Vorname / Name:  

Straße / 
Hausnummer: 

 

PLZ / Wohnort:  

Telefon:  

Kassenzeichen:  

Grundstückslage:  

 
Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass wir über keine Betriebserlaubnis oder ähnlichen Nachweis über 
die Füllmenge oder die Maße unseres Schwimmbades verfügen. Aus diesem Grund geben wir 
hiermit folgende Maße an: 

 
 

Länge: Skizze: 

Breite / 
Ø: 

 

 
Tiefe: 

 
(Fotonachweis erforderlich!) 

 
 

Kontrollen durch Beschäftigte der Stadtverwaltung werden jederzeit zugelassen. 
Ich bin/wir sind uns bewusst, dass Falschangaben den Straftatbestand der Abgaben- 
hinterziehung erfüllen und durch die Stadt Reichelsheim bei Bekanntwerden sofort zur Anzeige 
gebracht wird. 

 
 

Reichelsheim, den 
 
 
 
 

Unterschrift Grundstückseigentümer 
 
 
 
 

Formular zurück an Magistrat der Stadt Reichelsheim, Zum Rathaus 1, 61203 Reichelsheim oder 
per E-Mail an: Petersen@Stadt-Reichelsheim.de 

Bei Rückfragen Tel: 06035-1001-20 oder schicken Sie uns eine E-Mail. 

mailto:Petersen@Stadt-Reichelsheim.de
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